






Hinweis:  

Spätestens 3 Monate vor der beabsichtigten Sammlung ist die Anzeige schriftlich der 
Stadt Cuxhaven, Postfach 680, 27456 Cuxhaven vorzulegen.  

Nach Bearbeitung der Anzeige erhalten Sie von hier weitere Nachricht.  

Die angezeigte Sammlung kann gem. § 18 Abs. 5 KrWG von Bedingungen abhängig 
gemacht, zeitlich befristet oder mit Auflagen versehen werden, soweit dies 
erforderlich ist.  

Weiterhin ist die angezeigte gewerbliche Sammlung zu untersagen, wenn 
überwiegende öffentliche Interessen dieser entgegenstehen.   

Sollte eine Sammlung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
angezeigt werden, so stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße 
von bis zu 10.000€ geahndet werden kann.  

Bei Rückfragen zur Anzeige einer gemeinnützigen oder gewerblichen Sammlung 
wenden Sie sich bitte an die Untere Abfallbehörde der Stadt Cuxhaven unter der 
Telefonnummer 04721 – 700 829.  

  


